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Vorbemerkung

Die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen für
Herstellungskosten oder Anschaffungskosten bei Gebäuden
in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsberei-
chen nach § 7h des Einkommensteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
24. Februar 2016 (BGBl. I S. 310, 1248) geändert worden ist,
sowie die Regelung über den Abzug von Erhaltungsaufwand
nach § 11a des Einkommensteuergesetzes an solchen Gebäu-

den setzt eine Bescheinigung durch die Gemeinde voraus, in
der die Sanierung durchgeführt wurde.

Entsprechendes gilt für die Steuerbegünstigung nach
§ 10f des Einkommensteuergesetzes bei zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Gebäuden in Sanierungsgebieten und
städtebaulichen Entwicklungsbereichen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit den
obersten Finanzbehörden unter Beteiligung der für das Bau-,
Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen obersten Be-
hörden der Länder eine Aktualisierung der Muster-Bescheini-
gungsrichtlinien für den Vollzug der §§ 7h, 10f und 11a des
Einkommensteuergesetzes beschlossen.

Für den Freistaat Sachsen werden die Bescheinigungs-
richtlinien nebst der zu verwendenden Formulare „Antrag auf
Ausstellung einer Bescheinigung“ (Anlage 1) und „Ausstellung
einer Bescheinigung“ (Anlage 2) in der nachstehenden Fas-
sung bekannt gemacht:

1. Bescheinigungsverfahren

1.1 Beantragung der Bescheinigung

Die Bescheinigung ist objektbezogen zu beantragen.
Für Gebäudeteile, die selbstständige unbewegliche Wirt-
schaftsgüter sind, sowie für Eigentumswohnungen und im Teil-
eigentum stehende Räume sind grundsätzlich jeweils eigen-
ständige Bescheinigungen auszustellen.

In Fällen von Bauträger- oder Erwerbermodellen und
Wohn- und Teileigentumsgemeinschaften kann stattdessen
eine Gesamtbescheinigung inklusive der Aufteilung auf die ein-
zelnen Teilobjekte ausgestellt werden, soweit der Antragsteller
wirksam von den jeweiligen Erwerbern bevollmächtigt wurde.
Ist eine Gesamtbescheinigung erteilt worden, dürfen für diese
Erwerber keine Einzelbescheinigungen mehr erteilt werden.
Zur erforderlichen objektbezogenen Aufteilung der begünstig-
ten Aufwendungen vergleiche Nummer 5.

Die Bescheinigung muss schriftlich von den Eigen-
tümern beziehungsweise einem wirksam Bevollmächtigten
beantragt werden (Anlage 1). An eine Vertretung ist eine Be-
scheinigung nur zu erteilen, wenn eine wirksame Ver-
tretungsbefugnis vorliegt.

1.2 Umfang des Bescheinigungsverfahrens

Das Bescheinigungsverfahren umfasst nach R 7h Ab-
satz 4 der Einkommensteuer-Richtlinien die Prüfung,
1. ob das Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich
belegen ist (Nummer 2 und 4),
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2. ob Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes oder andere Maßnahmen im Sinne des
§ 7h Absatz 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes
durchgeführt worden sind (Nummer 3),

3. in welcher Höhe Aufwendungen, die die Voraussetzun-
gen der Nummer 2 erfüllen, angefallen sind (Nummer 5),

4. inwieweit Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln durch eine
für Sanierungsgebiete oder städtebauliche Entwick-
lungsbereiche zuständige Behörde bewilligt worden
sind oder nach Ausstellung der Bescheinigung bewilligt
werden (vergleiche Nummer 6).

Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch
in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die Finanz-
behörden. Es handelt sich hierbei um einen Verwaltungsakt in
Form eines Grundlagenbescheides, an den die Finanzbehör-
den im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen Umfangs gebun-
den sind (§ 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober
2002 [BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61], die zuletzt durch Artikel 5
des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 [BGBl. I S. 2178] ge-
ändert worden ist). Ist jedoch für die Finanzbehörde offensicht-
lich, dass die Bescheinigung für Maßnahmen erteilt worden ist,
bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen,
hat die Finanzbehörde ein Remonstrationsrecht, das heißt, sie
kann die Bescheinigungsbehörde zur Überprüfung veranlassen
sowie um Rücknahme oder Änderung der dem Antragsteller er-
teilten Bescheinigung innerhalb der Jahresfrist (§ 48 Absatz 4
des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 2003 [BGBl. I S. 102], das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2015
[BGBl. I S. 2010]) nachMaßgabe des § 48 Absatz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes bitten. Die Bescheinigungsbehörde
ist verpflichtet, der Finanzbehörde die Rücknahme oder Ände-
rung der Bescheinigung mitzuteilen (§ 4 der Mitteilungsverord-
nung vom 7. September 1993 [BGBl. I S. 1554], die zuletzt
durch Artikel 58 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 [BGBl. I
S. 2848] geändert worden ist).

Die bescheinigten Aufwendungen können steuerrecht-
lich nur berücksichtigt werden, wenn auch die weiteren steuer-
rechtlichen Voraussetzungen, die durch die zuständige Finanz-
behörde geprüft werden, vorliegen (vergleiche Nummer 7).

Die Bindungswirkung der ausgestellten Bescheinigung
erstreckt sich daher nicht auf diese Punkte, die einer ab-
schließenden Prüfung durch die Finanzbehörde vorbehalten
sind.

In die Bescheinigung ist folgender Hinweis aufzunehmen:
„Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für
die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanz-
behörde prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, ins-
besondere die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebs-
ausgaben, als Werbungskosten oder wie Sonderausgaben und
die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungs-
kosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 des Einkommen-
steuergesetzes oder zu den Herstellungskosten, zum Erhal-
tungsaufwand oder zu den nicht abziehbaren Kosten.“

Um den Eigentümern frühzeitig Klarheit über den Inhalt
der zu erwartenden Bescheinigung zu geben, kann die Be-
scheinigungsbehörde bereits eine schriftliche Zusicherung
nach § 38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die zu er-

wartende Bescheinigung geben. Die dabei zugrunde gelegten
Voraussetzungen sind eindeutig darzustellen.

Die schriftliche Zusicherung hat den Hinweis zu ent-
halten, dass allein die zuständige Finanzbehörde prüft, ob
steuerlich begünstigte Anschaffungs-, Herstellungs- oder Er-
haltungskosten im Sinne der §§ 7h, 10f und 11a des Einkom-
mensteuergesetzes oder hiernach nicht begünstigte andere
Kosten vorliegen.

Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im Sinne des
§ 7h Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes. Sie ist nicht zur
Vorlage geeignet, um die erhöhten Absetzungen in Anspruch
zu nehmen.

Eine verbindliche Auskunft über die voraussichtliche
Bemessungsgrundlage der Steuervergünstigung kann nur die
zuständige Finanzbehörde bei Vorliegen einer schriftlichen Zu-
sicherung der Bescheinigungsbehörde unter den allgemeinen
Voraussetzungen für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft
durch die Finanzbehörden geben.

2. Belegenheit des Gebäudes in einem förmlich fest-

gelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen

Entwicklungsbereich

Das Gebäude muss in einem förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich be-
legen sein (vergleiche auch Nummer 4). Aufwendungen für
Maßnahmen an Gebäuden in anderen Gebieten (zum Beispiel
Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen im Rahmen von Lan-
desprogrammen ohne Anwendung des Besonderen Städte-
baurechts des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 [BGBl. I S. 2414], das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015
[BGBl. I S. 1722] geändert worden ist, oder Maßnahmen im
Sinne der §§ 171a bis 171e des Baugesetzbuches) sind nicht
begünstigt.

3. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 des Einkommen-

steuergesetzes oder andere Maßnahmen im Sinne

des § 7h Absatz 1 Satz 2 des Einkommensteuer-

gesetzes

Die Gemeinde hat zu bescheinigen, dass
– Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen

im Sinne des § 177 des Baugesetzbuches (vergleiche
Nummer 3.1) oder

– Maßnahmen, zu deren Durchführung sich Eigentümer
gegenüber der Gemeinde verpflichtet haben und die
der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten
Verwendung eines Gebäudes dienen, das wegen sei-
ner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebau-
lichen Bedeutung erhalten bleiben soll (vergleiche
Nummer 3.2),

durchgeführt worden sind und die Maßnahmen den Zielen und
Zwecken der städtebaulichen Sanierung (§ 136 des Bau-
gesetzbuches) oder Entwicklung (§ 165 des Baugesetzbuches)
entsprechen.
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3.1 Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

im Sinne des § 177 des Baugesetzbuches (§ 7h Ab-

satz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes)

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in
Sanierungsgebieten oder Entwicklungsbereichen im Sinne des
§ 177 des Baugesetzbuches sind Maßnahmen, die eine Ge-
meinde zur Beseitigung von Missständen durch ein Moderni-
sierungsgebot und zur Behebung von Mängeln durch ein In-
standsetzungsgebot anordnet (vergleiche auch Nummer 4).
Die Beseitigung von Missständen und Behebung von Mängeln
sind Maßnahmen, die den Zielen und Zwecken der städtebau-
lichen Sanierung und Entwicklung dienen.

Bescheinigungsfähig sind auch Modernisierungs- oder
Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 des Bauge-
setzbuches, die auf Grund einer vor Beginn der Baumaßnahme
abgeschlossenen schriftlich festgehaltenen Vereinbarung zwi-
schen Eigentümer und der Gemeinde durchgeführt worden
sind. Bei der Vereinbarung kann sich die Gemeinde der
Antragsunterlagen zur Genehmigung nach § 144 Absatz 1 des
Baugesetzbuches bedienen. Die fehlende Vereinbarung kann
nicht durch die Erteilung einer Baugenehmigung oder den Ge-
nehmigungsbescheid nach § 145 des Baugesetzbuches er-
setzt werden.

3.1.1 Modernisierung

Durch Modernisierung zu beseitigende Missstände lie-
gen nach § 177 Absatz 2 des Baugesetzbuches insbesondere
vor, wenn das Gebäude nicht den allgemeinen Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht. Die
Obergrenze für bauliche Anforderungen bilden die Ziele und
Zwecke der Sanierung (§ 136 in Verbindung mit § 140 Num-
mer 3 des Baugesetzbuches) oder Entwicklung (§ 165 Absatz 3
des Baugesetzbuches), die Vorschriften der Landesbauord-
nungen und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften über die
Mindestanforderungen an die Bauausführung und die Gebäu-
deausstattung.

Nicht jedes Zurückbleiben hinter den heutigen Anforde-
rungen begründet dabei einen Missstand.

Den Maßstab für den bescheinigungsfähigen erforder-
lichen Umfang der Modernisierung bilden die von der Gemein-
de der Gesamtmaßnahme zugrunde gelegten Ziele und
Zwecke der Sanierung oder Entwicklung, zum Beispiel die Siche-
rung und Stärkung der vorhandenen Wohnfunktion in einem
Stadtgebiet durch Erhaltung von preiswertem Wohnraum oder
durch notwendige Ergänzung vorhandenerWohnungen (soweit
dies aus anderen Gründen nicht ausgeschlossen werden
muss).

Dagegen können Maßnahmen in der Regel nicht
gänzlich bescheinigt werden, wenn der Gebrauchswert des
Gebäudes infolge der Modernisierung nach Beendigung der
Maßnahmen weit über diesen Anforderungen der Sanierung
oder Entwicklung liegt. So werden zum Beispiel Modernisie-
rungsmaßnahmen, die deutlich zu einer unerwünschten Ände-
rung der bestehenden Sozialstruktur (zum Beispiel so genannte
Luxusmodernisierungen von Wohnungen) oder Gewerbe-
struktur führen, von der Gemeinde nur insoweit bescheinigt, als
dass sie der Verpflichtung gegenüber der Gemeinde ent-
sprechen.

3.1.2 Instandsetzung

Durch Instandsetzung zu behebende Mängel im Sinne
§ 177 Absatz 3 des Baugesetzbuches liegen vor, wenn durch
nachträgliche Verschlechterung des Gebäudes (zum Beispiel
durch Abnutzung, Alterung, Witterungseinflüsse oder Einwir-
kungen Dritter) insbesondere
– die bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes nicht

nur unerheblich beeinträchtigt wird,
– das Gebäude nach seiner äußeren Beschaffenheit das

Straßen- oder Ortsbild nicht nur unerheblich be-
einträchtigt oder

– das Gebäude erneuerungsbedürftig ist und wegen sei-
ner städtebaulichen, insbesondere geschichtlichen
oder künstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll.
Dafür ist nicht erforderlich, dass es sich um ein Bau-
denkmal im Sinne des Sächsischen Denkmalschutz-
gesetzes vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. April 2014
(SächsGVBl. S. 234) geändert worden ist, handelt.

Bescheinigungsfähig sind nur Maßnahmen, die auf die
Wiederherstellung des baulichen Zustandes gerichtet sind, der
ursprünglich vorhanden war (vergleiche aber Nummer 3.3).
Laufende Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht steuerlich
begünstigt.

3.2 Andere Maßnahmen an Gebäuden, die wegen ihrer

geschichtlichen, künstlerischen oder städtebau-

lichen Bedeutung erhalten bleiben sollen (§ 7h Ab-

satz 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes)

Die Gemeinde muss neben der Belegenheit des Ge-
bäudes in einem Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich bescheinigen, dass es sich um ein wegen
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen
Bedeutung erhaltenswertes Gebäude handelt. Diese beschei-
nigungsfähigen Aufwendungen für Herstellungskosten von
Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktions-
gerechten Verwendung des Gebäudes dienen, gehen über die
Aufwendungen nach § 7h Absatz 1 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes (vergleiche Nummer 3.1) hinaus. Das Gebäude
muss kein Baudenkmal im Sinne der jeweiligen landesrecht-
lichen Vorschriften sein. Soweit es sich bei dem Gebäude um
ein Baudenkmal handelt, ist auf die Möglichkeit der erhöhten
Absetzung bei Baudenkmälern nach § 7i des Einkommen-
steuergesetzes hinzuweisen; im Übrigen sind in diesen Fällen
die Bestimmungen der Denkmalschutzgesetze der Länder zu
beachten.

In Betracht kommen Maßnahmen, die zur sinnvollen
Nutzung des erhaltenswerten Gebäudes objektiv und nicht nur
nach den Verhältnissen des Berechtigten notwendig sind. Zu
solchen Maßnahmen zählen beispielsweise
– der Erhalt und die Erneuerung eines Gebäudes (oder

Gebäudeteiles), das für die Raumbildung eines
Straßenzuges oder Marktplatzes von besonderer Be-
deutung ist,

– die Umnutzung oder Umgestaltung eines Gebäudes
(zum Beispiel im Rahmen einer Konversion) oder Ge-
bäudeteiles (zum Beispiel im Erd- oder Dachgeschoss),
zum Beispiel wenn das Gebäude unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten sonst nicht mehr nutzbar ist oder
wenn das Gebäude nach den Zielen und Zwecken der
Sanierung oder Entwicklung eine andere Funktion er-
halten soll.
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– Maßnahmen zur notwendigen Anpassung an den all-
gemeinen Wohnungsstandard über die Mindestanfor-
derungen für Modernisierung im Sinne des § 177 des
Baugesetzbuches (vergleiche Nummer 3.1.1) hinaus.
Dazu gehört jedoch zum Beispiel nicht der Einbau
eines offenen Kamins oder eines Kachelofens, wenn
bereits eine Heizungsanlage vorhanden ist, oder von
Schwimmbecken, Sauna, Bar und so weiter.

Maßnahmen zur Errichtung neuer Stellplätze oder Ga-
ragen innerhalb oder außerhalb des Gebäudes können nur be-
scheinigt werden, wenn sie zur sinnvollen Nutzung des Gebäu-
des unerlässlich sind. Aufwendungen für neue Gebäudeteile
zur Erweiterung der Nutzfläche, zum Beispiel Anbauten oder
Erweiterungen, können nicht bescheinigt werden. Ausnahmen
sind denkbar, wenn die Aufwendungen zur sinnvollen Nutzung
unerlässlich sind und ohne sie eine Nutzung entsprechend den
Zielen und Zwecken der städtebaulichen Sanierung (§ 136 in
Verbindung mit § 140 Nummer 3 des Baugesetzbuches) oder
Entwicklung (§ 165 des Baugesetzbuches) objektiv und nicht
nur nach den Verhältnissen der Berechtigten ausgeschlossen
ist. Entsprechendes gilt für Ausbauten, zum Beispiel des Dach-
geschosses zur Erweiterung der Nutzfläche.

Bei Umnutzungen und Nutzungserweiterungen ist auch
der rechtfertigende Ausnahmetatbestand zu bescheinigen und
zu begründen, dass die Aufwendungen zur sinnvollen Nutzung
unerlässlich sind und ohne sie eine Nutzung entsprechend den
Zielen und Zwecken der städtebaulichen Sanierung oder Ent-
wicklung objektiv und nicht nur nach den Verhältnissen des Be-
rechtigten ausgeschlossen ist.

Entsteht durch die Baumaßnahmen ein steuerrechtlich
selbstständiges Wirtschaftsgut, zum Beispiel eine getrennt
vom Gebäude errichtete Tiefgarage oder Außenanlagen
(Straßenzufahrten, Hofbefestigung, Grün- und Gartenanla-
gen), sind die Aufwendungen grundsätzlich nicht nach § 7h
des Einkommensteuergesetzes begünstigt. Die Prüfung, ob
ein selbstständiges Wirtschaftsgut entstanden ist, obliegt den
Finanzbehörden (vergleiche Nummer 7).

Die Kosten für die Installation von Photovoltaikanlagen
sind nicht begünstigt.

Bescheinigungsfähig sind nur Maßnahmen, zu deren
Durchführung sich die Eigentümer gegenüber der Gemeinde
vertraglich verpflichtet haben (zum Zeitpunkt der Verpflichtung
vergleiche auch Nummer 4).

3.3 Wiedererrichtung eines Gebäudes

Der Abbau und die anschließende Wiedererrichtung
des Gebäudes unter weitest gehender Wiederverwendung der
alten Bauteile (zum Beispiel Teile der Fachwerktragkonstruk-
tion und Dachdeckung) ist nur dann eine bescheinigungsfähige
Sanierungsmaßnahme im Sinne des § 177 des Baugesetz-
buches in Verbindung mit § 7h des Einkommensteuergesetzes,
wenn diese Rekonstruktion aus bautechnischen, sicherheits-
technischen oder wirtschaftlichen Gründen geboten ist.

Die Wiedererrichtung eines Gebäudes nach histo-
rischem Vorbild nach dem Abriss sowie der Wiederaufbau
eines zerstörten Gebäudes oder Gebäudeteils (zum Beispiel in
einer Baulücke) sind keine bescheinigungsfähigen Aufwendun-
gen nach § 7h des Einkommensteuergesetzes.

4. Festlegung des Sanierungsgebiets oder städtebau-

lichen Entwicklungsbereichs und Modernisierungs-

oder Instandsetzungsverpflichtung vor Beginn der

Baumaßnahme

Vor Beginn der Baumaßnahme muss
– das Sanierungsgebiet oder der städtebauliche Entwick-

lungsbereich förmlich festgelegt sein,
– das Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot aus-

gesprochen oder die Vereinbarung abgeschlossen wor-
den sein (Nummer 3.1).

Soweit einzelne Baumaßnahmen bereits vor den oben
genannten Voraussetzungen durchgeführt wurden, kann eine
Bescheinigung nicht erteilt werden. Die nachträgliche Fest-
legung oder Verpflichtung reicht nicht aus.

Werden das Sanierungsgebiet oder der städtebauliche
Entwicklungsbereich oder die Verpflichtung im Verlaufe einer
Baumaßnahme festgelegt, können nur die nach diesem Zeit-
punkt durchgeführten Maßnahmen bescheinigt werden.

Wird die demObjekt zugrunde liegende Sanierungssat-
zung während der Durchführung der Baumaßnahme oder da-
nach aufgehoben, ist dies für die Begünstigung der bereits ent-
standenen oder noch entstehenden Aufwendungen ohne
Bedeutung. Ausschlaggebend ist alleine die förmliche Fest-
legung als Sanierungsgebiet oder städtebaulicher Entwick-
lungsbereich im Zeitpunkt des Beginns der Instandsetzungs-/
Modernisierungsmaßnahme.

Die Gemeindebehörde hat bereits bei Anordnung des
Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebots oder im Rah-
men der Vereinbarung (vergleiche Nummer 3.1) hinzuweisen
auf
– die Bedeutung für die Erteilung einer Bescheinigung,
– das eigenständige Prüfungsrecht der Finanzbehörden

(vergleiche Nummer 7).

5. Höhe der Aufwendungen und Inhalt der Bescheini-

gung

Die Gemeinde hat nur tatsächlich angefallene Aufwen-
dungen zu bescheinigen. Dazu gehört nicht die eigene Arbeits-
leistung der Eigentümer oder die Arbeitsleistung aus unent-
geltlicher Beschäftigung. Zu den bescheinigungsfähigen
Aufwendungen gehören aber die auf begünstigte Maßnahmen
entfallenden Lohn- und Gehaltskosten für eigene Arbeitnehmer,
Material und Betriebskosten, Aufwendungen für Arbeitsgeräte.
Genehmigungs- und Prüfungsgebühren gehören zu den Kos-
ten der genehmigten oder geprüften Baumaßnahme. Skonti,
anteilige Beiträge zur Bauwesenversicherung oder sonstige
Abzüge mindern die zu berücksichtigenden Kosten. Die Prü-
fung schließt keine Preis- oder Angebotskontrolle ein.

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehören
grundsätzlich auch die Gemeinkosten. In Bauträgerfällen gehö-
ren zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen auch die so-
genannten Funktionsträgergebühren (zum Beispiel Kosten
eines Sanierungs- oder Entwicklungsträgers oder von Beauf-
tragten im Sinne der §§ 157 und 167 des Baugesetzbuches,
Baubetreuungskosten; vergleiche im Einzelnen BMF-Schrei-
ben vom 20. Oktober 2003 [BStBl I S. 546]), der Gewinnauf-
schlag des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere
Anschaffungsnebenkosten. Die Entscheidung, ob diese Auf-
wendungen zum Beispiel den Herstellungs- oder Anschaf-
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fungskosten oder den sofort abziehbaren Werbungskosten zu-
zurechnen sind, obliegt den Finanzbehörden. In diesen Fällen
ist folgender Zusatz in die Bescheinigung aufzunehmen:

„Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Ge-
meinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des
Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaf-
fungsnebenkosten. Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den
Feststellungen der Finanzbehörden zu den Anschaffungs-
kosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 des Einkommen-
steuergesetzes oder den Herstellungskosten gehört, die auf
die begünstigten Baumaßnahmen entfallen.“

Werden Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Ge-
winnaufschläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie
weitere Anschaffungsnebenkosten nicht bescheinigt, ist folgen-
der Zusatz in die Bescheinigung aufzunehmen:

„Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendun-
gen Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinn-
aufschläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie wei-
tere Anschaffungsnebenkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil
begünstigt, der nach den Feststellungen der Finanzbehörde zu
den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3
des Einkommensteuergesetzes oder den Herstellungskosten
gehört, die auf die begünstigte Baumaßnahmen entfallen.“

Zur hieraus folgenden Prüfverpflichtung der Finanz-
behörden siehe Nummer 7.7.

Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvoll-
ziehbaren und prüffähigen Originalrechnungen sind vom An-
tragsteller vollständig nach Gewerken geordnet entsprechend
dem Vordruck aufzulisten. Darin sind auch Angaben zum Zahl-
betrag und Zahlungsdatum der einzelnen Rechnungen, sowie
zum Zeitpunkt der Ausführung der Baumaßnahme zu tätigen.
Außerdemmuss daraus hervorgehen, welche der Rechnungen
und in welcher Höhe Aufwendungen aus zusammengefassten
Rechnungen auf Außenanlagen entfallen und welcher Art diese
Außenanlagen sind. Erforderlich ist die Vorlage der Schluss-
rechnungen. Abschlagsrechnungen und Kostenvoranschläge
ersetzen keine Schlussrechnung. Kassenzettel müssen Men-
ge, Artikel und Preis eindeutig erkennen lassen.

Ist die Vorlage der Schlussrechnungen wegen der In-
solvenz des Bauträgers nicht möglich, kann die Bescheinigung
nur erteilt werden, wenn die begünstigten Aufwendungen ein-
zeln nach Gewerken durch ein vom Erwerber vorzulegendes
Gutachten eines Bausachverständigen nachgewiesen werden
und er die Insolvenz des Bauträgers glaubhaft macht. Der an
den Bauträger gezahlte Kaufpreis bildet die Obergrenze der be-
scheinigungsfähigen Aufwendungen. Pauschalrechnungen von
Handwerkern können nur berücksichtigt werden, wenn das Ori-
ginal-Angebot, das dem Pauschalvertrag zugrunde liegt, bei-
gefügt ist. Wenn es zur Prüfung der Einzelleistungen erforder-
lich ist, kann die Vorlage der Original-Kalkulation verlangt
werden. Genehmigungs- und Prüfungsgebühren gehören zu
den Kosten der genehmigten oder geprüften Baumaßnahme.

Die Bescheinigungsbehörde hat zu bescheinigen, ob
die dem Bescheinigungsantrag zugrunde liegende Maßnahme
durchgeführt wurde und die Kosten durch Vorlage der Original-
rechnungen nachgewiesen wurden.

Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Be-
standteil der Bescheinigung (Pflichtanlage). Die Bescheini-
gungsbehörde hat darauf die anerkannten Aufwendungen
kenntlich zu machen.

Betreffen Baumaßnahmen mehrere Sanierungs- oder
Entwicklungsobjekte, für die jeweils selbstständige Bescheini-
gungen auszustellen sind – beispielsweise mehrere Eigen-
tumswohnungen in einem Gesamtobjekt, vergleiche Num-
mer 1.1 – oder für die eine Gesamtbescheinigung ausgestellt
wird und die Aufteilung in einer Anlage beigefügt ist, ist die Zu-
ordnung der Gesamtaufwendungen grundsätzlich nach den
vorgelegten Aufteilungsschlüsseln vorzunehmen, sofern diese
nach rein wirtschaftlichen Kriterien erfolgten. Andernfalls sind
die Gesamtaufwendungen nach den folgenden Grundsätzen
auf die Einzelobjekte aufzuteilen:
– Die das Gesamtgebäude (= Gemeinschaftseigentum,

beispielsweise tragende Elemente, Fassade, Dach,
Treppenhaus) betreffenden Kosten sind den eigen-
ständigen Gebäudeteilen jeweils anteilig nach dem
Verhältnis der Nutzflächen zuzuordnen.

– Aufwendungen, die nicht das Gesamtgebäude betref-
fen, sind ebenfalls im Nutzflächenverhältnis aufzuteilen,
soweit die Ausstattung der einzelnen Gebäudeteile iden-
tisch ist (beispielsweise vergleichbare Fliesen, Boden-
beläge, Sanitärinstallationen). Weichen die Ausstat-
tungsmerkmale – etwa aufgrund von Sonderwünschen
der Eigentümer – voneinander ab oder betreffen Bau-
maßnahmen nur eine Wohnung, ist eine direkte Zuord-
nung zum Einzelobjekt vorzunehmen.

In Fällen, in denen der Bauträger die einzelnen Eigen-
tumseinheiten zu unterschiedlichen Quadratmeterpreisen ver-
äußert, kann eine abweichende Aufteilung in Betracht kommen.
Gesamtaufwendungen sind die dem Bauträger in Rechnung
gestellten und an den Erwerber weitergegebenen Kosten für
Baumaßnahmen.

Bei Bauherren oder Erwerbern, die einen Bauträger,
Baubetreuer oder Generalunternehmer mit der Durchführung
der Maßnahmen beauftragt haben und in vergleichbaren Fäl-
len, ist die notwendige Prüfung der Einzelleistungen nur
möglich, wenn der Antragsteller die spezifizierten Originalrech-
nungen der Handwerker, Subunternehmer und Lieferanten an
den Bauträger oder Ähnliche sowie einen detaillierten Einzel-
nachweis über die Vergütungen für dessen eigene Leistun-
gen vorlegt. Wenn es zur Prüfung der Einzelleistungen erfor-
derlich ist, kann die Vorlage der Original-Kalkulation verlangt
werden.

Bei mehrjährigen Baumaßnahmen sind der Beginn
und das Ende der Baumaßnahmen in die Bescheinigung auf-
zunehmen.

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehört
auch die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. So-
weit die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, kann die
Bescheinigung auf Begehren des Antragstellers auf die Netto-
rechnungsbeträge beschränkt werden. Schuldet der Bauherr
die Umsatzsteuer aus den von ihm bezogenen Leistungen
nach § 13b des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zu-
letzt durch Artikel 11 und 12 des Gesetzes vom 2. November
2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist, kann die von ihm
an die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer in die Beschei-
nigung einbezogen werden. Voraussetzung ist, dass die An-
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meldung und Zahlung der nach § 13b des Umsatzsteuergeset-
zes geschuldeten Umsatzsteuer nachgewiesen ist.

6. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzuneh-
men, die aus Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln
(in der Regel Städtebauförderung) bewilligt wurden. Sanie-
rungs- oder Entwicklungsförderungsmittel sind Mittel des Bun-
des, der Länder, der Gemeinden oder der Gemeindeverbände,
die zur Förderung der Entwicklung oder Sanierung bestimmt
sind (§§ 164a und 164b des Baugesetzbuches). Etwaige
Zuschüsse aus anderen Förderprogrammen brauchen nicht
bescheinigt zu werden.

Durch geeignete organisatorische Maßnahmen ist sicher-
zustellen, dass die Bescheinigung entsprechend § 7h Absatz 2
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (eigenständige Korrek-
turvorschrift) geändert werden kann, wenn solche Zuschüsse
nach dem Ausstellen der Bescheinigung gewährt werden (§ 4
der Mitteilungsverordnung). Die steuerliche Festsetzungsfrist
ist insoweit unbeachtlich.

7. Prüfungsrecht der Finanzbehörden

Die Finanzbehörden haben zu prüfen,
1. ob die vorgelegte Bescheinigung von der zuständigen

Bescheinigungsbehörde ausgestellt worden ist,
2. ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich

dem Gebäude zuzuordnen sind,
3. ob die bescheinigten Aufwendungen zu den Herstel-

lungskosten (an einem bereits bestehenden Gebäude)
oder den nach § 7h Absatz 1 Satz 3 des Einkommen-
steuergesetzes begünstigten Anschaffungskosten, zu
den sofort abziehbaren Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand
oder zu den nicht abziehbaren Ausgaben gehören,

4. ob weitere Zuschüsse für die bescheinigten Aufwen-
dungen gewährt werden oder worden sind,

5. ob die Aufwendungen bei einer Einkunftsart oder bei
einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude
wie Sonderausgaben berücksichtigt werden können,

6. in welchem Veranlagungszeitraum die erhöhten Abset-
zungen, die Verteilung von Erhaltungsaufwand oder der
Abzug wie Sonderausgaben erstmals in Anspruch ge-
nommen werden können,

7. in welcher Höhe Gemeinkosten, Funktionsträgergebüh-
ren, Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer sowie wei-
tere Anschaffungsnebenkosten angefallen sind und in
welcher Höhe diese auf die begünstigten Maßnahmen
entfallen.

8. Gebührenpflicht

Die Gemeinde kann für ihre Amtshandlungen aufgrund
von Satzungen Kosten (Gebühren) erheben.

Die für die Erteilung der Bescheinigung angefallenen
Gebühren gehören nicht zu den bescheinigungsfähigen Auf-
wendungen.

Diese Gebühren sind, sofern das Objekt zur Einkunfts-
erzielung genutzt wird, als Werbungskosten beziehungsweise
Betriebsausgaben abziehbar.

9. Außerkrafttreten

Mit der Bekanntmachung dieser Bescheinigungsricht-
linien tritt die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern – Bescheinigungsrichtlinien Anwendung
der §§ 7h, 10f und 11a Einkommensteuergesetz (EStG) vom
1. Januar 1998 (SächsABl. S. 255) außer Kraft.

Anlage 1

Anlage 2

Dresden, den 1. Juli 2016

Sächsisches Staatsministerium des Innern
Köppl

Referatsleiter
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Anlage 1 

 

Muster für einen Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung 
gemäß §§ 7h, 10f, 11a des Einkommensteuergesetzes 

 
Anlagen 

1. Pläne Bestand 
2. Pläne mit Eintragung der Maßnahmen 
3. Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot oder Vereinbarung 
4. Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 
 
Antragsteller 

Name, Vorname Wohnsitzfinanzbehörde: 

Anschrift 

Telefon  

 
 Eigentümer  sonstiger Bauberechtigter  Vertreter des Eigentümers oder eines sonstigen Bauberechtigten 

(Vollmacht ist beigefügt) 
 
1. Die Maßnahmen wurden durchgeführt an einem Gebäude (Gebäudeteil, der ein selbstständiges unbewegliches Wirt-

schaftsgut ist, einer Eigentumswohnung oder im Teileigentum stehenden Räumen) 

 
 in einem Sanierungsgebiet  in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich 

 

Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung 

 

 

 

 

 

 
2. Bezeichnung der Maßnahme:   

in Übereinstimmung mit Anlage 2 
 
3. Abschluss bei mehrjährigen Baumaßnahmen 

 

Lfd. Nr. Maßnahme begonnen (Jahr) beendet (Jahr) 

    

    

    

    

 
3a. Wohn-/Nutzflächen 

 
Vor Beginn der Baumaßnahmen: Wohnfläche qm Nutzfläche qm 
Nach Beendigung der Baumaßnahmen: Wohnfläche qm Nutzfläche qm 
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4. Aufstellung der Kosten 

 
Die Kosten sind nach Gewerken oder Bauteilen (zum Beispiel Einbau Zentralheizung) zu ordnen und laufend zu nummerieren. 
Skonti und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. Bei Bedarf weitere Blätter beifügen. 
 

Lfd. Nr. 
Rechnungs-

datum 

Kurzbe-
zeichnung 

von Gewerk 
oder Bauteil 

Abschluss 
der Maß-
nahme 

Rechnungs-
betrag 

Zahlungs-
betrag 

Zahlungs-
datum 

in Position 
enthaltene 
Außenanla-

gen 

Prüfvermerk

         

         

         

         

         

         

         

Übertrag         

Gesamt       

 
 Wegen Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten eines Bausachverständigen 

sowie Nachweis/Beleg für Insolvenz sind beigefügt). 
 Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt 
 An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13b des Umsatzsteuergesetzes:                      Euro (Nachweise sind 

beigefügt) 
 
5. Funktionsträgergebühren im Sinne des BMF-Schreibens vom 20. Oktober 2003 [BStBl l S. 546] 

 

Gebühren/Kosten für 
Rechnungs-

datum 
Rechnungs-

betrag 
Zahlungsbe-

trag 
Zahlungsda-

tum 

Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung 
 

    

Vorauszahlung von Schuldzinsen 
 

    

Zinsfreistellungsgebühren 
 

    

Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungsgebühren 
 

    

Kosten der Darlehenssicherung 
 

    

Garantie- und Bürgschaftsgebühren im Zusammenhang mit der 
Vermietung beziehungsweise Finanzierung 

    

Gebühren im Zusammenhang mit der Zwischen- beziehungsweise 
Endfinanzierung 

    

Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder Eigenkapitals und 
des Treuhandauftrags 

    

Abschlussgebühren 
 

    

Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren sowie Plat-
zierungsgarantiegebühren 

    

Kosten der Konzeptionserstellung und Prospektprüfung 
 

    

Treuhandgebühren und Baubetreuungskosten 
 

    

Preissteigerungs-, Kosten- beziehungsweise Vertragsdurchfüh-
rungs-Garantiegebühren 

    

Vergütungen für Steuer- und Rechtsberatung 
 

    

Beiträge zu Sach- und Haftpflichtversicherungen 
 

    

Sonstiges 
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6. Generalübernehmerverträge 

 
 ja  nein 

 
Wenn ja, dann 
a) Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung (nur Kaufpreis angeben: Angaben zu Nummer 4 und 5 sind nicht erforderlich) 
b) Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung (Angaben zu Nummer 4 und 5 sind erforderlich) 
c) Kauf von Eigentumswohnung von einem Bauträger 
 
Liegt ein Tatbestand der Fallgruppen b oder c vor, sind lediglich die erklärten und dem Grunde nach vom Bauamt geprüften 
Kosten zu bescheinigen. Die Zuordnung dieser Aufwendungen zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den Anschaf-
fungskosten des Altgebäudes beziehungsweise den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 des Einkommen-
steuergesetzes, den Herstellungskosten beziehungsweise Modernisierungsaufwendungen oder den sofort abzugsfähigen Wer-
bungskosten/Betriebsausgaben nimmt die zuständige Finanzbehörde vor. 
 
7. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 

 
Falls Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (zum Beispiel Städtebauförderung) gewährt worden sind, bitte hier auflisten. 
 

Zuschussgeber Baumaßnahme Datum der Bewilligung Betrag 
Euro 

Datum der Auszahlung 

     

     

     

     

 
 

     

 Gesamt    

     
 
 

Summe der Kosten (Nummer 4)    

abzüglich Summe der Zuschüsse (Nummer 7)    

Insgesamt    

 
 

Ort, Datum Unterschrift   
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Anlage 2 

 

Muster für die Ausstellung einer Bescheinigung 
gemäß §§ 7h, 10f, 11a des Einkommensteuergesetzes 

 
 
Anlagen 

Pläne zur Rückgabe 
Rechnungsaufstellung 
Originalrechnungen (Schlussrechnungen) 

 
 
Sehr geehrte 
 
 
 
 
 
(Die Bescheinigungsbehörde) bestätigt, dass das Gebäude (der Gebäudeteil, der ein selbstständiges unbewegliches Wirtschafts-
gut ist, die Eigentumswohnung oder die im Teileigentum stehenden Räume) 
 
(Genaue Adresse des Objekts, bei Gebäudeteilen zusätzlich genaue Beschreibung:) 
  
  
  
  
 

 in einem durch Sanierungssatzung vom                      förmlich festgelegten Sanierungsgebiet belegen ist. 
 

 in einem durch 
– am                      rechtsverbindlich gewordene Rechtsverordnung der Landesregierung nach § 53 des Städtebauförde-

rungsgesetzes oder 
 gemeindliche Satzung nach §§ 6 und 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch vom                     . 
 gemeindliche Satzung nach § 165 Absatz 6 des Baugesetzbuches 

förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereich belegen ist. 
 
An dem Gebäude sind durchgeführt worden: 
– Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 177 des Baugesetzbuches 
– Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 des Baugesetzbuches 
– Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes dienen, das wegen seiner 

 geschichtlichen, 
 künstlerischen oder 
 städtebaulichen 

Bedeutung erhaltenswert ist. 
 
Der Durchführung der Maßnahme lag zugrunde: 

 Modernisierungsgebot vom                     . 
Instandsetzungsgebot vom                     . 

 
 eine Vereinbarung zwischen dem Antragsteller und der Gemeinde vom                     . 

 
Die hieran in der Zeit vom                      bis                      durchgeführten Maßnahmen (konkrete Bezeichnung/Beschreibung der 
Baumaßnahme) haben zu Aufwendungen von                      Euro einschließlich                      /ohne Umsatzsteuer geführt. 
 
Die Aufwendungen sind in dem anliegenden Verzeichnis der Kosten, das Bestandteil dieser Bescheinigung ist, gekennzeichnet. 
Die Kosten sind durch die Originalrechnungen nachgewiesen worden. Die Baumaßnahmen wurden vor Beginn mit der Gemeinde 
abgestimmt. 
 
Die Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde prüft 
weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, als Wer-
bungskosten oder wie Sonderausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h 
Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes oder zu den Herstellungskosten, zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht 
abziehbaren Kosten. 
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 Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren und/oder Gewinnaufschläge des 
Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den 
Feststellungen der Finanzbehörden zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuer-
gesetzes oder den Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen. 

 
 Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen, Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des 

Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, 
der nach den Feststellungen des Finanzamtes zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 des Einkommen-
steuergesetzes oder den Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigte Baumaßnahmen entfallen. 

 
Für die durchgeführte Baumaßnahme                                          (konkrete Baumaßnahme/Beschreibung der Maßnahme) wurden 
aus öffentlichen Mitteln 
 

 Zuschüsse von insgesamt                      Euro gewährt, davon wurden 
 

bewilligt                      Euro am                     , ausgezahlt                      Euro am                      . 
 

bewilligt                      Euro am                     , ausgezahlt                      Euro am                      . 
 

 keine Zuschüsse gewährt. 
 
Werden solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung bewilligt, wird diese entsprechend geändert und der Finanzbe-
hörde Mitteilung hiervon gemacht. Im Übrigen bleibt der Empfänger verpflichtet, für die Maßnahme vereinnahmte oder bewilligte 
Zuschüsse aus öffentlicher Kasse in seiner Steuererklärung der Finanzbehörde anzugeben, da sie zu einer Minderung der be-
rücksichtigungsfähigen Aufwendungen führen. 
 

 Es liegt eine Nutzungserweiterung oder Umnutzung vor. 
Aus folgenden Gründen ist sie ausnahmsweise förderfähig (vergleiche Nummer 3.2 der Bescheinigungsrichtlinien): 
  
  
  
  
  

 
Ergänzende Bemerkungen: 
 
Diese Bescheinigung dient zur Vorlage bei der Finanzbehörde. 
 
Sofern hierfür von der Gemeinde Kosten erhoben werden, liegen Rechnung und Überweisungsformular bei. 
 
 
 
– Rechtsbehelfsbelehrung – 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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